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Auszug aus dem Amtsblatt der Stadt Homberg (Efze) Nr. 37, Jahrgang 2026, ausgegeben am 
17.04.2026, Eintrag Nr. 58/2026 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Verordnung über die Verkaufszeiten anlässlich von Märkten, Messen 
oder ähnlichen Veranstaltungen gemäß § 6 Hessisches Ladenöffnungsgesetz 

(HLöG) 
 
 

Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes (HLöG) vom 23. 
November 2006 (GVBl. I S. 606), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 

2019 (GVBl. I S. 434) ergeht folgende Verfügung: 
 
 

§ 1 
 

Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 HLöG wird das Offenhalten aller Verkaufsstellen in 
Homberg (Efze) aus Anlass der Veranstaltung „Heimatfestes“ 
 

am Sonntag, dem 06. September 2026, 
 

in der Zeit von 12:00-18:00 Uhr 
 
für die nachstehend aufgeführten Straßen freigegeben: 
 
➢ Marktplatz 
➢ Untergasse (Einmündung Westheimer Straße bis Abzweig Entengasse) 
➢ Westheimer Straße 
➢ Ziegenhainer Straße bis Einmündung Wilhelm-Volckmar-Weg 
 

§ 2 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in „Homberg aktuell“ in Kraft. 
 
 
Begründung: 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 Satz 1 HLöG sind Gemeinden aus Anlass von Märkten, Messen 
oder besonderen örtlichen Ereignissen (Anlassereignisse) berechtigt, abweichend von § 
3 HLöG die Öffnung von Verkaufsstellen an jährlich bis zu vier Sonn- und Feiertagen 
freizugeben. 
 
Vom 04. September bis 06. September 2026 steht die Innenstadt von Homberg (Efze) 
ganz im Zeichen des Heimatfestes während des Jubiläumsjahres „500 Jahre 
Reformation“. 
 
Drei Tage lang verwandelt sich das historische Zentrum der Innenstadt in eine lebendige 
Festmeile, die zum Verweilen, Staunen und Mitmachen einlädt. Unter dem Motto „Früher 
und heute“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches 
Programm, das Tradition und Moderne auf einzigartige Weise miteinander verbindet. 
 
Vielfältiges Bühnenprogramm für Jung und Alt 
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Auf gleich zwei Bühnen präsentieren sich lokale und regionale Künstlerinnen und 
Künstler mit einem bunten Mix aus Musik, Tanz, Theater und Kleinkunst. Von 
mitreißenden Live-Bands über Chöre und Tanzgruppen bis hin zu Kinder- und 
Jugendtheater ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch Vereine und Schulen aus 
Homberg (Efze) nutzen die Gelegenheit, ihr Können zu zeigen und das Publikum zu 
begeistern. Für die kleinen Gäste gibt es ein eigenes Kinderprogramm mit 
Mitmachaktionen. 
 
Marktstände, Handwerk und kulinarische Genüsse 
 
Entlang der malerischen Gassen der Innenstadt laden zahlreiche Marktstände zum 
Bummeln und Entdecken ein. Hier finden Besucherinnen und Besucher regionale 
Spezialitäten, handgemachtes Kunsthandwerk und vieles mehr. Für das leibliche Wohl 
sorgen vielfältige kulinarische Angebote: Von deftigen Klassikern bis zu modernen 
Street Food Kreationen ist jeden Geschmack dabei. 
 
Mitmachaktionen und Ausstellungen: Geschichte erleben 
 
Das Motto „Früher und heute“ spiegelt sich in zahlreichen Mitmachaktionen wider. 
Besucher können an Führungen durch die Innenstadt teilnehmen, bei denen spannende 
Geschichten aus der Vergangenheit lebendig werden. Eine Ausstellung im Haus der 
Reformation zeigt, wie sich Homberg im Laufe der Zeit verändert hat. 
 
Verkaufsoffener Sonntag und besondere Highlights 
 
Am Sonntag öffnen die Geschäfte der Innenstadt ihre Türen und laden zum entspannten 
Einkaufsbummel ein. Zahlreiche Sonderaktionen, Rabatte und Überraschungen warten 
auf die Besucher. 
 
Gemeinschaft erlegen und neue Erinnerungen schaffen 
 
Das Heimatfest ist eine wunderbare Gelegenheit, unsere Stadt in ihrer ganzen Vielfalt 
zu erleben, alte Bekannte zu treffen und neue Freundschaften zu schließen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze), Rathausgasse 1 in 34576 Homberg 
(Efze) einzulegen. 
 
34576 Homberg (Efze), 15. April 2026 
 
Der Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze) 
 
 
Dr. Nico Ritz 
Bürgermeister 
 
 
 
 




